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Norm

AufG 1992 §6 Abs3;

AVG §13 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Das Vorbringen des Fremden, daß "beim Magistrat" Ende 1993 chaotische Zustände geherrscht hätten und wiederholt

vorsprechende Ausländer mit dem Bemerken, Anfang Jänner 1994 wieder vorzusprechen, vertröstet worden seien, ist

nicht zielführend, da der Verlängerungsantrag zur Wahrung der rechtzeitigen Antragstellung iSd § 6 Abs 3 AufenthaltsG

1992 gemäß § 13 Abs 1 AVG auch schriftlich bei der erstinstanzlichen Behörde hätte eingebracht werden können und

der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung durch die belangte Behörde - zwingend - die Versäumung entgegensteht.
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